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Beschreibung der zu vergleichenden Varianten 

Null-Variante 

Diese Variante unterstellt, dass es zu keiner Änderung der Flächenwidmung kommt. 

Die Flächenwidmung bleibt, wie bisher: 

Null-Variante 

.. . .. . .. . . .. .. . . . .. . .. .. . . . . .. . .. 

Abbildung 1: Baulandflächen der Null-Variante mit BI (Bauland-Industriegebiet) und Bl·A1 (·Aufschließungszone) 

Folgende Freigabebedingung für die BI-Al gilt aktuell: 

• Vorlage eines Erschließungs- und Verkehrskonzeptes

Darunter ist die Darstellung der Möglichkeiten der Verkehrsabwicklung des zu 

erwartenden Verkehrs bei Bebauung sowie Sicherstellung dieser Maßnahmen zu 

verstehen. 
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Planungsvariante 
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Abbildung 2: Baulandflächen der Planungsvariante 

- ,.. - -

-r-
-

... 1 1.- . ' • .. r-
(',r' 1 " . ' 

,_.___....... 
. 

Die Planungsvariante unterstellt die Erweiterung des Bauland-Industriegebietes (BI) 

im Norden bis zum Radweg und im Süden bis zur Bahn. Ausgenommen wird dabei die 

Forstfläche im Südwesten. Außerdem kommt es zu einer Aufweitung der öffentlichen 

Verkehrsfläche, die direkt an der Gemeindegrenze zur Stadtgemeinde Pöchlarn liegt 

(gelb dargestellt). 

Die Aufschließungszone des Industriegebietes (BI-Al) wird zu einem „normalen" 

Industriegebiet umgewandelt (BI), da die Verkehrsflächenwidmung (Vö) im 

Südwesten die Freigabebedingung obsolet werden lässt. Die Erstellung des 

Verkehrskonzeptes ist in diesem Fall vor der Auflage der Änderung der örtlichen 

Raumordnungsprogramme (Flächenwidmungspläne) durchzuführen. Die 

Erschließung soll in diesem Fall durch die Zusammenlegung sämtlicher Grundstücke 

des BI geschehen, sodass nur mehr drei Grundstücke bestehen bleiben. Diese sind 

(schematisch): 
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Abbildung 3: Aufteilung der Grundstücke, sodass ein direkter Zugang zum öffentlichen Gut (Vö-gelb eingetragen) besteht 

Da Grundstücke nicht über die Gemeindegrenze bzw. öffentliche Verkehrsflächen 

ragen können, müssten in diesem Fall in Summe drei Grundstücke entstehen. Sofern 

diese im selben Eigentum liegen, ist die Zugänglichkeit jedenfalls gewahrt. 

Im östlichen Bereich bleibt die Freigabebedingung für die BI-Al wie bisher aufrecht, 

da in diesem Fall auch ein dem Industriegebiet entsprechender Zugang geschaffen 

werden muss. 

Der Bereich des Urnformerwerkes der EVN bleibt in dieser Variante weiterhin als 

Bauland-Industriegebiet erhalten. 
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Abbildung 4: Baulandflächen der Einschränkungsvariante 

Die Einschränkungsvariante ähnelt der Planungsvariante, wobei zur Donau ein 

Abstand eingehalten wird. Das Industriegebiet wird Richtung Süden ebenfalls nicht so 

weit ausgedehnt, sondern verläuft nur bis zur nördlichen Grenze des Waldes. 

Außerdem wird es im Gegensatz zur Null-Variante nicht mehr als Aufschließungszone 

gewidmet werden. Der Grund dafür ist bereits unter der Planungsvariante angeführt 

(Errichtung der Verkehrsfläche bzw. Schaffung der Erschließbarkeit aller BI-Teile). 
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Rückwidmungsvariante 
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Abbildung 5: Rückwidmungsvariante: Baulandflächen bzw. rückzuwidmende Flächen 

Die vierte zu vergleichende Variante ist die Rückwidmungsvariante: Diese unterstellt 

eine Rückwidmung der grün signierten Grundstücksteile bei gleichzeitiger 

Erweiterung des Industriegebietes Richtung Norden und Süden wie in der 

Einschränkungsvariante. Das Areal des Umformerwerkes sowie der Teil der 

bisherigen BI-Al, der am Rande bzw. innerhalb des Natura-2000-Gebietes liegt, soll 

ebenfalls rückgewidrnet werden. 

Wie unter der Planungsvariante bereits ausgeführt, stellt auch in dieser Variante die 

verbesserte Zufahrtsstraße an der Gemeindegrenze zu Pöchlarn den Anlass zur 

Aufhebung der Aufschließungszone BI-Al dar. Die Zusammenlegung der Grundstücke 

soll ebenfalls wie in der Planungsvariante dargestellt erfolgen (ausgenommen davon 

ist der Bereich der Rückwidmung beim Umformerwerk, da dieser in dieser Variante 

nicht mehr Bauland ist). 
























